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B 4: Kraftverkehr Wupper-Sieg AG vom 28.01.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Als Ersatz für die wegfallenden Stellplätze, die derzeit über eine Baulast 
als Parkplätze für Besucher von Fußballspielen gesichert sind, sind die 
Stellplatzflächen an der ca. 700 m südlich des Plangebietes entfernt 
liegenden S-Bahn-Haltestelle „Leverkusen-CHEMPARK“ (ehemals 
„Bayerwerk“) vorgesehen. Diese werden über eine Baulast rechtlich 
gesichert. 
In diesem Zusammenhang ist auch eine Verlegung der Bushaltestelle 
für Pendelbusse an die S-Bahn-Haltestelle „Leverkusen-CHEMPARK“ 
denkbar. Auch eine Verlegung an die Carl-Duisberg-Straße ist denkbar. 
Dies wird vor Umsetzung der Vorhaben innerhalb des Plangebietes in 
Abstimmung mit dem Kraftverkehr Wupper-Sieg im Rahmen einer An-
passung des Sicherheitskonzeptes bei gefahrträchtigen Fußballspielen 
festgelegt. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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B 5: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.  
 vom 28.01.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Im Rahmen der Umweltprüfung zu diesem Bebauungsplan wurde eine 
Artenschutzprüfung (ASP I) durchgeführt, die Maßnahmen zur Verhin-
derung einer Beeinträchtigung der vorhandenen Zauneidechsen auf-
zeigt. Die geforderten Verbundelemente und der 4 m breite Wanderkor-
ridor entlang der Bahntrasse werden im Plangebiet festgesetzt und sol-
len mit artenspezifischen Unterschlupfmöglichkeiten angereichert wer-
den. Darüber hinaus wird, auf Grund der Betroffenheit der Zaunei-
dechse, die externe Kompensationsfläche den Habitatansprüchen der 
Zauneidechse angepasst. Damit wird eine Biotopstruktur geschaffen, 
die die Habitatansprüche der Zauneidechse ausreichend berücksichtigt. 
Die Maßnahmen wurden in enger Abstimmung mit der zuständigen 
Fachbehörde festgelegt. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wurde gefolgt. 
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B 6: Polizei Präsidium Köln vom 28.012014 
 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Der Hinweis zu Beratungsmöglichkeiten zur Kriminalprävention ist nicht 
Gegenstand des planungsrechtlichen Verfahrens. Hierauf wird jedoch 
im Rahmen der jeweiligen Baugenehmigungsverfahren hingewiesen. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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B 7: Industrie- und Handelskammer vom 31.01.2014 

 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
zu 1.): 
Die zustimmende Äußerung zu der Ansiedlung der Hauptfeuer- und 
Rettungswache wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2.): 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird dem Bedarf an Erwei-
terungsflächen eines bestehenden Gewerbebetriebes und Bereitstel-
lung weiterer zentrumsnaher Gewerbeflächen Rechnung getragen. Die 
Ausweisung der gewerblichen Bauflächen im unmittelbaren Anschluss 
an bestehende Infrastrukturen ist eine wirtschaftliche und städtebauli-
che Alternative zu suburbanen Flächenentwicklungen mit den damit 
einhergehenden negativen Auswirkungen auf zusätzlichen Land-
schaftsverbrauch. Aufgrund der günstigen Lage des Plangebietes im 
Süden des Stadtgebietes, soll hier auch die Hautfeuer- und Rettungs-
wache sowie der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Wiesdorf ange-
siedelt werden. Durch die Zusammenlegung der beiden Feuerwehren 
können Synergieeffekte genutzt werden und damit Kosten für die Stadt 
Leverkusen eingespart werden. Darüber hinaus entfallen aufwendige 
Modernisierungs- und/oder Neubauarbeiten an den bestehenden 
Standorten. Durch die Ansiedlung der Feuerwehren werden jedoch an-
sonsten anderweitig gewerblich nutzbare Flächen der Wirtschaft vor-
enthalten. Im Rahmen der Abwägung der privaten und öffentlichen Be-
lange gegen- und untereinander ist jedoch dem Belang der Sicherstel-
lung des Brandschutzes für die Gesamtstadt Leverkusen Vorrang ein-
zuräumen. Trotzdem verbleiben noch insgesamt ca. 3,75 ha Bauflä-
chen, die anderen gewerblichen Nutzungen zur Verfügung stehen. 
 
zu 3.): 
Im Rahmen der Überarbeitung des Bebauungsplanes und in Abstim-
mung mit der gutachterlichen Stellungnahme zur Störfallproblematik 
wurde eine Festsetzung bzgl. der Zulässigkeit des Annexhandels auf-
genommen. Auf Grund der geringen Größe der Verkaufsflächen und 
dem damit zu erwartenden geringen Publikumsverkehrs sind diese un-
kritisch hinsichtlich eines Störfalles einzustufen. 
 
zu 4.): 
Die bauordnungsrechtliche Festsetzung gilt ausschließlich für Einfrie-
dungen unmittelbar parallel zur Edith-Weyde-Straße. Diese wurden da-
hingehend ergänzt, dass ausschließlich transparente Zaunanlagen mit 
einer maximalen Höhe von 3,0 m zulässig sind. Damit werden die ge-
stalterischen Vorgaben auf ein Mindestmaß begrenzt. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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B 8: Bezirksregierung Köln vom 31.01.2014 
 

 

1.) 

2.) 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
zu 1.): 
Im Rahmen der Errichtung der Hauptfeuer- und Rettungswache wird 
den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungswesens eine 
lichtsignalgesteuerte Bevorrechtigung eingeräumt. Das Einschalten des 
Martinshorns auf der Edith-Weyde-Straße ist somit nicht erforderlich. 
Mit Lärmbelastungen angrenzender Wohnnutzungen rund um die Fon-
tanestraße ist daher nicht zu rechnen. 
 
zu 2.): 
Im Rahmen der Überarbeitung des Bebauungsplanes wurde vom TÜV 
Rheinland eine gutachterliche Stellungnahme zur Thematik Störfallan-
lagen (Seveso-II-Richtlinie) erarbeitet. Die dort empfohlenen Aus-
schlüsse weiterer Nutzungen und Nutzungsarten wurden in den Bebau-
ungsplan übernommen. Somit kann sichergestellt werden, dass inner-
halb des Plangebietes keine schutzbedürftigen Nutzungen im Sinne der 
Störfallverordnung (KAS-18) entstehen.  
Darüber hinaus soll die Umsetzung weitergehender organisatorischer 
und technischer Schutzmaßnahmen über Auflagen in der Baugenehmi-
gung, städtebauliche Verträge o.ä. gesichert werden. Die Maßnahmen 
tragen zu einem zusätzlichen Schutz bei potentiellen Störfällen bei. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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B 9: Geologischer Dienst vom 03.02.2014 
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Stellungnahme der Verwaltung 
 
Im Rahmen der Überarbeitung des Bebauungsplanes wurde ein Hin-
weis in den Bebauungsplan aufgenommen der auf die Lage des Plan-
gebietes innerhalb der Erdbebenzone 1, Untergrundklasse T und die 
sich daraus ergebenden Anforderungen an bauliche Anlagen hinweist. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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B 10 Deutsche Bahn AG vom 04.02.2014 
 

 

1.) 
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2.) 

 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
zu 1.): 
Die Hinweise zur Bereitstellung erforderlicher Baustelleneinrichtungs-
flächen und Sicherung der bauzeitlichen Zuwegung sind nicht Gegens-
tand des planungsrechtlichen Verfahrens. Sie werden jedoch im Rah-
men der Umsetzung der Planungen zum Rhein-Ruhr-Express berück-
sichtigt. Darüber hinaus liegt ein Großteil der in Frage stehenden Flä-
chen außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. 
 
Mittlerweile wurde der Bebauungsplan dahingehend geändert, dass im 
südlichen Bereich bahnparallel ein 2,5 m breiter Fuß- und Radweg fest-
gesetzt wird, der im Notfall für Rettungseinsätze genutzt werden kann. 
 
zu 2.): 
Bei dem Bau der Hauptfeuer- und Rettungswache ist eine städtische 
Selbstverpflichtung vorgesehen, die sicherstellt, dass eine Zufahrts-
möglichkeit von dem Gelände der Hauptfeuer- und Rettungswache zur 
Bahntrasse für Notfälle eingerichtet wird. 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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B 11 LVR - Amt für Bodendenkmalpflege vom 13.03.2014 
 

 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
In den Bebauungsplan wurde ein Hinweis zur Beachtung der §§ 15 und 
16 Denkmalschutzgesetz NW aufgenommen. 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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